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Auslandspraktika von Studierenden der HdBA  
– ein Überblick 
 

Art des Praktikums 
 Pflichtpraktikum als Bestandteil des Studiums in den Bachelor-Studiengängen 

„Arbeitsmarktmanagement“ (AMM) und „Beratung für Bildung, Beruf und 
Beschäftigung“ (BBB) am Ende des zweiten Studienjahres 

Zeitraum / Dauer 
 4 bis max. 6 Wochen in Vollzeit; kürzere Zeiträume sind nur in Einzelfällen und nur in 

Absprache mit dem Auslandsreferat der HdBA möglich 
 im Zeitraum zwischen Mai bis August eines Jahres  
 Möglichkeit einer länger andauernden Unterstützung für die Praktikumseinrichtung: 

2 hintereinander stattfindende Praktika mit zeitlicher Überschneidung von 1 bis 2 
Wochen durch 2 unterschiedliche Studierende. So kann der/die erste Studierende 
den/die nachfolgende/n Studierende/n in die Aufgaben einarbeiten.  

Bewerbung und Genehmigung 
 Bewerbungszeitraum ab September des Vorjahres 
 die HdBA entscheidet über die Anzahl der geförderten Plätze sowie die Dauer des 

Auslandspraktikums im Rahmen ihres Budgets (ggf. treten interne Auswahlkriterien in Kraft)  
 über die Genehmigung der Praktika wird im Januar/Februar des Jahres entschieden 

Sprachkenntnisse 
 i.d.R. werden mind. gute Englischkenntnisse (Niveaustufe B2/C1) vorausgesetzt 
 wenn nötig bzw. durch die Praktikumsinstitution gefordert, müssen gute Kenntnisse 

der jeweiligen Landessprache nachgewiesen werden 

Mögliche Institutionen 
 staatliche Arbeitsverwaltungen oder private Arbeitsvermittlungen im Ausland 
 Career Services oder International Offices ausländischer Hochschulen 
 die Europavertretung der Bundesagentur für Arbeit 
 Betriebspraktikum bei Firmen im Ausland ebenfalls möglich 

(z.B. in den Bereichen: Personal, Controlling, Marketing, …) 
 in Absprache mit dem Auslandsreferat der HdBA: öffentliche Institutionen/Träger 

(Handwerkskammern, Ministerien usw.) bzw. am Arbeitsmarkt agierende 
Einrichtungen 

Mögliche Inhalte des Praktikums 
 Kennenlernen der Ziele, Struktur/Organisation, Aufgaben und Funktionen der 

jeweiligen Institution 
 Hospitation bei Gesprächen, Beratungen, Interviews, Gruppentreffen 
 Mitwirkung bei Besprechungen, Projekten, Veranstaltungen, Konferenzen etc. 
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 Besuche bei Universitäten, Schulen, Partnerorganisationen der Praktikumseinrichtung, 
Ministerien, Handwerks- und Handelskammern, Messen usw. 

 Vergleich/Transfer des Erlernten auf die eigene Institution (Hd)BA bzw. Ländervergleich 
 Bearbeitung einer entsprechend zur Institution passenden Praktikumsaufgabe 

 
Zur Beachtung: Die Studierenden müssen eine Studienarbeit nach Vorgaben der HdBA 
anfertigen und benötigen dafür Bearbeitungszeit, auch während eines Vollzeit-Praktikums. 

Rolle der Betreuungsperson 
 bietet Hilfe, Informationen und Unterstützung, vor allem in Bezug auf die Institution 

(Struktur, Unternehmenskultur, Formalia, …) 
 ist innerhalb der Institution gut vernetzt 
 ist Ansprechpartner/in bei inhaltlichen Problemen während des Praktikums und hilft 

bei deren Klärung; ggf. in Zusammenarbeit mit der HdBA/International Office 
 kennt die Praktikumsinhalte und Vereinbarungen 
 fungiert, wenn nötig, als „kulturelle/r Übersetzer/in“, d.h. bietet ggf. Unterstützung 

beim Einfinden in die Kultur des Gastlandes 
 unterstützt bei der Bearbeitung der Praktikumsaufgabe (durch die HdBA gestellt) 

Förderung / Finanzierung / Rechtliches 
 Während des Auslandspraktikums sind die Studierenden weiterhin bei der BA 

angestellt. 
 Die Studierenden sind verpflichtet, für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, 

z.B. Auslandskrankenversicherung, Unfall- und/oder Haftpflichtversicherung. 
 Die Studierenden erhalten seitens der BA eine anteilige Erstattung ihrer Reise- und 

Übernachtungsauslagen. 
 Kosten, die im Verlauf des Praktikums entstehen, sind von den Studierenden zu tragen; 

der aufnehmenden Einrichtung entstehen keine Kosten. 
 In einem Learning Agreement werden ggf. weitere Details und Regelungen vereinbart. 

 

Weitere Informationen: 
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
Auslandsreferat 
Seckenheimer Landstraße 16 
68163 Mannheim  
 
E-Mail: hochschule.auslandspraktikum@arbeitsagentur.de  
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